Betrifft: Arbeitszeitrichtlinie – Schutz des arbeitsfreien Sonntags
                                                                                            Wien, am 25.2.2010
Der Vorstand des Katholischen Laienrats Österreichs hat durch verschiedene Informationen, vor allem durch die Allianz für den freien Sonntag Österreich, erfahren, dass in der nächsten Zeit ein neuer Entwurf zur Arbeitszeitrichtlinie der EU ausgearbeitet werden könnte. Der KLRÖ, der Mitglied der Allianz für den freien Sonntag Österreich ist, hat in den letzten Jahren einige Male das Ansuchen an EU-Abgeordnete und EU-Kommissare gerichtet, den Sonntag als gemeinsamen arbeitsfreien Ruhetag in den Richtlinien der EU zu verankern. Der KLRÖ ist das österreichweite Forum der zahlreichen katholischen Laienorganisationen. 
Wenn nach dem Scheitern der Verhandlungen zur neuen Arbeitszeitrichtlinie im Frühjahr letzten Jahres die Europäische Kommission in diesem oder im nächsten Jahr einen neuen Vorschlag für eine revidierte Arbeitszeitrichtlinie vorlegen sollte, möchten auch wir Sie auf die herausragende Bedeutung des arbeitsfreien Sonntags für den Arbeitnehmerschutz, die Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben und das gesellschaftliche Leben insgesamt hinweisen.

In einer Antwort auf die schriftliche Anfrage des Europaabgeordneten Richard Seeber vom 16. Dezember 2008 zum Thema Sonntagsschutz wurde eine Festschreibung des Sonntags als regelmäßigen wöchentlichen Ruhetag – so wie bereits in der Arbeitszeitrichtlinie von 1993 – für möglich gehalten, sofern nachgewiesen wird, dass der Sonntag aus Gründen des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer gegenüber jedem anderen Wochentag klar vorzuziehen sei. Nun gibt es eine ganze Reihe von wissenschaftlichen Untersuchungen (unter anderem auch von EUROFOUND), die nachweisen, dass der arbeitsfreie Sonntag für die Gesundheit der Arbeitnehmer wichtiger ist als jeder andere freie Wochentag. Wir fügen die uns zugänglichen Forschungsergebnisse als Attachment an. Uns erscheint auch besonders der Beitrag der gemeinsam verbrachten freien Zeit zur psychischen Gesundheit und zur Lebensreife wichtig.
Wir sind weiterhin der festen Überzeugung, dass ein gemeinsamer arbeitsfreier Sonntag mehr als jeder andere Tag der Woche der Gestaltung des Privatlebens sowie der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsleben dient – einem Ziel, dessen Bedeutung auch die Kommission immer wieder betont. Wenn Vater und Mutter ihren wöchentlichen Ruhetag an (verschiedenen) Wochentagen haben und die Kinder am Sonntag (wenn Kindergärten, Schulen und Universitäten geschlossen sind), wird es Eltern und Kindern nicht möglich sein, ausreichend Zeit miteinander zu verbringen. Der Sonntag ist ja auch nach aktuell geltendem EU-Recht bereits der wöchentliche Ruhetag für Kinder und Heranwachsende: Artikel 10 der Jugendarbeitsschutzrichtlinie vom 22. Juni 1994 wurde seinerzeit ebenfalls auf der Kompetenzgrundlage des Arbeitnehmerschutzes (heutiger Artikel 137 des EG-Vertrags) erlassen. Nicht zuletzt ist der Sonntag auch der Ruhetag der EU-Institutionen.

In den letzten Wochen ist ein neuer Blickpunkt zur Diskussion dieses Themas hinzugekommen: Der deutsche Verfassungsgerichtshof hat es für ungesetzlich nach deutschem Recht erklärt, die Geschäfte in Berlin an allen vier Adventsonntagen offen zu halten, weil das mit der Funktion des Sonntags als wöchentlichem arbeitsfreiem Tag unvereinbar sei. Diese Entscheidung hat drei Argumente der Grundrechte in Deutschland mit einander verbunden, um die Verknüpfung zwischen wöchentlichem arbeitsfreiem Tag am Sonntag, Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer/innen und Schutz der Familie aufzuzeigen.  

Zusammenfassend ist ein gemeinsamer arbeitsfreier Sonntag unentbehrlich für das soziale, kulturelle, sportliche und anderweitige zivilgesellschaftliche Engagement von Arbeitnehmer/inne/n. Menschen brauchen Zeit für das, was nicht ökonomischen oder marktwirtschaftlichen Zielsetzungen und Maßstäben unterworfen ist. Das dient sowohl der eigenverantwortlichen Gestaltung des Privatlebens, als auch der psychischen Gesundheit und dem persönlichen Reifungsprozess.  
Wir möchten Sie daher auffordern, eine Verankerung des arbeitsfreien Sonntags in der künftigen europäischen Arbeitszeitrichtlinie anzustreben. Wir danken Ihnen im Voraus für alle Bemühungen in diesem Anliegen.

Mit freundlichen Grüßen,
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